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Bruggesteenweg 200

8830 HOOGLEDE-GITS

BELGIEN

Integrierte Verbindungen ACM (AutoConnectMiddle) und ACE (AutoConnectEnd) von 

kaltgeformten dünnwandigen Stahlprofilen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und acht Anlagen mit 32 Seiten.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich 

vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 

erteilt.

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen 

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. 

Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser 

Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 

Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise 

Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und 

Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, 

Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 

Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 

geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 

Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 

dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 

Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausführung von geschraubten 

Verbindungen (Anschlüsse "AutoConnectEnd (ACE)" und "AutoConnectMiddle (ACM)") 

zwischen kaltgeformten, dünnwandigen Stahlprofilträgern oder zwischen kaltgeformten, 

dünnwandigen Stahlprofilträgern und warmgewalzten Trägern. 

Die Verbindungen werden zur Herstellung ebener Boden-, Decken- und Dachelemente 

angewendet. Diese bestehen aus zwei parallel verlaufenden Hauptträgern aus C-Profilen oder 

warmgewalzten I-Profilen, zwischen denen Nebenträger entweder auf der Innen- oder 

Außenseite der Stege rechtwinklig zur Spannrichtung der Hauptträger angeschlossen werden.

In den Endbereichen der Hauptträger werden Nebenträger aus C-Profilen mit 

Schrauben/Muttern-Garnituren M16 oder M12 (Anschluss "AutoConnectEnd (ACE)") 

angeschlossen. Im Zwischenbereich der Hauptträger werden Nebenträger aus ∑-Profilen mit 

Schraube/Mutter-Garnituren M12 (Anschluss "AutoConnectMiddle (ACM)") oder aus 

C-Profilen mit Schraube/Mutter-Garnituren M16 oder M12 (Anschluss "AutoConnectEnd 

(ACE)") angeschlossen.

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Planung, Bemessung

Soweit nachfolgend nicht abweichend bestimmt, gelten die Technischen Baubestimmungen.

Die Bauart muss aus folgenden Bauprodukten bestehen:

- C-Profile (Hauptträger und Nebenträger der Elemente) und ∑-Profile (Nebenträger der 

Elemente) der Fa. voestalpine Sadef nv:

Die kaltgeformten, dünnwandigen Stahlprofilträger müssen aus S350GD, S390GD oder 

S450GD nach DIN EN 10346 hergestellt sein. 

Die Geometrien müssen die in den Anlagen 3.1 bis 6.8 und 8.1 bis 8.6 aufgeführten und 

die bei Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Abmessungen aufweisen.   

Die Stege der Hauptträger müssen in den Anschlussbereichen der ACE-Verbindungen 

Schraubenlöcher und in den Anschlussbereichen der ACM-Verbindungen aus den Stegen 

gestanzte und in Richtung der Anschlussseite der Nebenträger umgeformte Laschen mit 

Schraubenlöchern aufweisen.

Die für die ACE-Verbindungen zur Anwendung kommenden Nebenträger aus C-Profilen 

müssen an ihren Enden eine aus dem Trägersteg gestanzte und stirnseitig geformte 

Lasche mit Schraubenlöchern aufweisen. Bei innenseitiger Anschlussrichtung muss der 

Obergurt des Nebenträgers zusätzlich ausgeklinkt sein.

Die für die ACM-Verbindungen zur Anwendung kommenden Nebenträger aus ∑-Profilen 

müssen an ihren Enden in den Stegen Schraubenlöcher und zusätzlich bei innenseitiger 

Anschlussrichtung in Abhängigkeit der Höhen der zu verbindenden Haupt- und 

Nebenträger Ausklinkungen der Ober- und/oder Untergurte aufweisen.

Die Herstellung der Stahlprofilträger muss nach DIN EN 1090-1 zertifiziert sein.

- Warmgewalzte I-Profile (Hauptträger der Elemente):

Die warmgewalzten I-Profile müssen mindestens aus der Stahlsorte S355 bzw. S450 nach 

DIN EN 10025-2 hergestellt sein.

Die Geometrien müssen mindestens die in den Anlagen für die Hauptträger aufgeführten 

Abmessungen aufweisen.  

Die Herstellung der I-Profile muss nach DIN EN 1090-1 zertifiziert sein.
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- Schraube/Mutter-Garnituren 

Es müssen Schraube/Mutter-Garnituren M12 bzw. M16 nach DIN EN 15048-1 oder 

DIN EN 14399-1 mindestens der Festigkeitsklasse 8.8/8 inklusive zugehöriger 

Unterlegscheiben verwendet werden.

In jedem Fall ist die Tragsicherheit der Anschlüsse "AutoConnectEnd (ACE)" entsprechend 

Anlage 7 und "AutoConnectMiddle (ACM)" entsprechend Anlage 4 nachzuweisen. Die 

Nachweise für die Haupt- und Nebenträger sind separat zu erbringen.

Der Korrosionsschutz ist objektbezogen nachzuweisen.  

2.2 Ausführung

Die konstruktive Ausführung der Anschlüsse "AutoConnectEnd (ACE)" und 

"AutoConnectMiddle (ACM)" ist den Anlagen 1, 2, 4 bis 6.8 und 8.1 bis 8.6 zu entnehmen. 

Vom Antragsteller bzw. Hersteller ist eine Ausführungsanweisung für die Ausführung der 

Anschlüsse "AutoConnectEnd (ACE)" und "AutoConnectMiddle (ACM)" anzufertigen und der 

bauausführenden Firma auszuhändigen. Die Ausführungsanweisung muss sämtliche für die 

bestimmungsgerechte Ausführung relevanten Angaben enthalten. Die darin aufgeführten 

Anweisungen sind einzuhalten.

Die bauausführende Firma hat zur Bestätigung der Übereinstimmung der Anschlüsse 

"AutoConnectEnd (ACE)" und "AutoConnectMiddle (ACM)" mit dieser allgemeinen 

Bauartgenehmigung eine Übereinstimmungserklärung gemäß §§ 16 a Abs. 5 in Verbindung 

mit 21 Abs. 2 MBO abzugeben.

Folgende technische Spezifikationen werden in diesem Bescheid in Bezug genommen:

DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum 

Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen

DIN EN 1090-1:2012-02 Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 1: 

Konformitätsnachweisverfahren für tragende Bauteile

DIN EN 10025-2:2019-10 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen - Teil 2: Technische 

Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle

DIN EN 15048-1:2016-09 Garnituren für nicht vorgespannte Schraubverbindungen im Metallbau – 

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 14399-1:2015-04 Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubverbindungen im Metallbau 

- Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Dr.-Ing. Ronald Schwuchow Beglaubigt

Referatsleiter Ortmann
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